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Teilnahmebedingungen zur Betriebsärztlichen und Sicherheitstechnischen Betreuung 
(BuS-Dienst) 
 
im alternativen bedarfsorientierten betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Betreuungs-
modell für Betriebe mit bis zu 50 Beschäftigten gemäß § 2 Abs. 4 Anlage 3 der Unfallverhütungs-
vorschrift „Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit“ (DGUV Vorschrift 2) der Landes-
zahnärztekammer Baden-Württemberg, Albstadtweg 9, 70567 Stuttgart (nachfolgend „LZK BW“ 
genannt). 
 
 

§ 1 
Alternative bedarfsorientierte Betreuung 

 
1. Die LZK BW bietet au   rundlage einer Koo erationsvereinbarung zwis hen der LZK BW und der 
Beru sgenossens ha t  ür  esundheitsdienst und Wohl ahrts  lege (B W) die alternative bedar s- 
orientierte Betreuung gemäß § 2  bs. 4  nlage 3 der Un allverhütungsvors hri t „Betriebsärzte und 
Fa hkrä te  ür  rbeitssi herheit“ (D UV Vors hri t 2) an. 
 
2. Im  ahmen der alternativen bedar sorientierten Betreuung erbringt die LZK BW die  a hli he  
Beratung zu allen Fragen der Umsetzung der Vorgaben zum  rbeitss hutz und der  rbeitssi herheit 
 er Telekommunikation dur h die Zahnärztli he Stelle BuS-Dienst der LZK BW sowie die  itarbeiter/ 
innen der  bteilung Praxis ührung der LZK BW. 
 
 
Adress- und Kontaktdaten: 
 
Leiter der Zahnärztli hen Stelle BuS-Dienst und Fa hkra t  ür  rbeitssi herheit:  err  ar o Wagner 
Fa härztin  ür  rbeitsmedizin der Zahnärztli hen Stelle BuS-Dienst: Frau Sabine Christmann 
Zahnärztli he Stelle BuS-Dienst 
Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg,  lbstadtweg 9, 70567 Stuttgart 
Fon: 0711 / 22845-0 Fax: 0711 / 228 45-40  - ail: kammermodell@lzk-bw.de 
 
 rwüns ht die Teilnehmerin bzw. der Teilnehmer anlassbezogen eine zusätzli he bedar sorientierte  
Betreuung, die über den Um ang der oben genannten Betreuung hinausgeht, bedar  dies einer  
gesonderten, einzel allbezogenen, gg . kosten  li htigen Vereinbarung mit der Zahnärztli hen Stelle 
BuS-Dienst der LZK BW. 
 
3. Die Betreuung im  ahmen des BuS-Dienstes der LZK BW setzt die  ers nli he Teilnahme der  
Inhaberin oder des Inhabers der Zahnarzt raxis an einer  otivations- und In ormationsmaßnahme 
( rsts hulung mit einem  esamtum ang von se hs Lehreinheiten zu je 45  inuten) voraus. Innerhalb 
eines Zeitraums von jeweils  ün  Jahren hat die Teilnehmerin bzw. der Teilnehmer ihre/seine im  ahmen 
der  rsts hulung erworbenen Kenntnisse dur h Teilnahme an einer Fortbildungsmaßnahme ( esamt-
um ang: Se hs Lehreinheiten zu je 45  inuten) zu erneuern. 
Die Zahnärztli he Stelle BuS-Dienst der LZK BW bietet die  otivations- und In ormationsmaßnahme 
( rsts hulung) und die Fortbildungsmaßnahme in Präsenz orm (htt s://lzk-bw.de/zahnaerzte/ raxis-
 uehrung/bus-dienst/) an. Die Fortbildungsmaßnahme kann alternativ in Form einer  -Learning- 
basierten Online-Fortbildung dur hge ührt werden. 
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§ 2 

Kosten 
 
1. Die Teilnehmerin bzw. der Teilnehmer zahlt ab dem Jahr ihrer/seiner Teilnahme an der  otivations- 
und In ormationsmaßnahme ( rsts hulung) eine Teilnahmegebühr von  etto 49,58 € (zzgl.  wSt.)  ro 
Jahr. 
 
2. Die jährli he Teilnahmegebühr enthält die Kosten  ür die  olgenden Leistungen: 
- Teilnahme an der  otivations- und In ormationsmaßnahme ( rsts hulung) in Präsenz orm 
- Teilnahme an den Fortbildungsmaßnahmen in Präsenz- bzw.  -Learning-basierter Online-Form 
- Die unter § 1 Zi  er 2 erwähnte  a hli he Beratung  er Telekommunikation 
- In ormationen wie z. B. regelmäßig ers heinende  ewsletter („Kammermodell- ewsletter“) 
 
 

§ 3 
Einverständnis zur Meldung der Teilnahme am BuS-Dienst der LZK BW 

 
 it Bestätigung der Teilnahmeerklärung erklärt die Teilnehmerin bzw. der Teilnehmer ihr/sein  
 inverständnis in die  bermittlung ihrer/seiner in der  nmeldung angegebenen  ersonenbezogenen 
Daten, inklusive etwaiger von der Teilnehmerin bzw. vom Teilnehmer bekanntgegebener  nderungen 
dur h die LZK BW zum Zwe ke der  eldung des Status der Teilnahme am BuS-Dienst an die B W. 
Folgende Daten sind von der LZK BW an die B W zu melden:  ame und  ns hri t der Praxis,  
B W- r. der Betriebsstätte und gg .  ame einer/eines weiteren Inhaberin/Inhabers.  it  eldung der 
betreuten Zahnarzt raxen an die B W hat die gemeldete Teilnehmerin bzw. der gemeldete Teilnehmer 
seine  eldever  li htung gemäß § 43 Satzung der B W er üllt. 
 
 

§ 4 
Dauer und Kündigung der Teilnahme am BuS-Dienst der LZK BW 

 
1. Die Teilnahme am BuS-Dienst er olgt au  unbestimmte Zeit. Die Teilnehmerin bzw. der Teilnehmer 
kann ihre/seine Teilnahme gegenüber der LZK BW dur h  rklärung in Text orm zum jeweiligen Jahres-
ende beenden (z.B. bei We hsel der Betreuungs orm, We hsel des Praxisinhabers).  ündli he Kündi-
gungen sind ausges hlossen. 
 
2. Die LZK BW ist zur außerordentli hen Kündigung aus wi htigem  rund bere htigt.  in wi htiger 
 rund au  Seiten der LZK BW liegt insbesondere vor, wenn die Teilnehmerin bzw. der Teilnehmer  
ihren/seinen Obliegenheiten na h § 1 Zi  er 3 ni ht na hkommt oder in anderer Weise die Betreuungs-
voraussetzungen ni ht mehr vorliegen.  in  ns ru h au   rstattung des bereits gezahlten  ntgelts  
besteht bei einer außerordentli hen Kündigung ni ht. Die außerordentli he Kündigung er olgt s hri tli h. 
 
 


